
  
Eine Einstellung in den höheren Dienst der Finanzverwal-
tung NRW setzt die erfolgreiche Teilnahme an einem be-
sonderen Auswahlverfahren voraus. 
 

Assessment- 
Center 

Das eintägige Auswahlverfahren besteht aus drei Elementen: 
 
● dem Einzelinterview, 
 
● der Gruppenaufgabe und 
 
● dem Rollenspiel. 
 
In den einzelnen Elementen werden folgende Querschnitts-
qualifikationen angesprochen: 
 
● Kooperationsfähigkeit, 
 
● Motivationsfähigkeit, 
 
● Durchsetzungsvermögen, 
 
● Konfliktfähigkeit, 
 
● Entschluss- und Entscheidungsfähigkeit. 
 
An einem Assessment-Termin nehmen 6 Bewerberinnen und 
Bewerber teil. Die Reihenfolge für die Teilnahme am Aus-
wahltermin richtet sich grundsätzlich nach dem Eingang der 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Berücksichtigung 
des Prinzips der Bestenauslese gemäß Art. 33 Abs. 2 GG. 
 
Nach Abschluss des Verfahrens gibt die Auswahlkommission 
unter Berücksichtigung der fachlichen und der im Assess-
ment gezeigten Leistungen eine Einstellungsempfehlung ab. 
Die endgültige Entscheidung über die Einstellung trifft das 
Finanzministerium. 
 
Die Assessment-Termine, die im Finanzministerium in Düs-
seldorf stattfinden, werden nach Bedarf festgelegt. Eine Teil-
nahme ist nur einmal möglich. 

 


